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Vereidigung des neuen Bundesrates

Donnerstag, den 11.
Dezember 1958, wurde Prof.
Dr. Fritz Wahlen als Nachfolger

des verstorbenen
Bundesrates Dr. Markus
Feldmann zum Bundesrat
gewählt. Er wird sein hohes

Amt Ende Januar 1959
antreten. — Nach erfolgter

Wahl hatte er den
Amtseid zu leisten. Wir
sehen auf dem Bilde den
feierlichen Akt. Vor der
gesamten Bundesversammlung

und überfüllten
Publikumstribünen verlas der
Bundeskanzler den Amtseid.

Der neugewählte
Bundesrat erhebt die drei
Schwurfinger mit den
Worten: «Ich schwöre es.»
Im ganzen Schweizerlande
waren Tausende und aber
Tausende Ohrenzeugen der

feierlichen Handlung, die vom Radio übertragen wurde. Der Amtseid

lautet:
«Ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und

die Gesetze des Bundes treu und wahr zu halten; die Einheit, Kraft
und Ehre der schweizerischen Nation zu wahren; die Unabhängigkeit
des Vaterlandes, die Freiheit und die Rechte des Volkes und seiner
Bürger zu schützen und zu schirmen und überhaupt alle mir
übertragenen Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.»
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